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Dokumentation Mitwirkung Begleitgruppe 

Beilage 1 zum Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV 

Begleitgruppe 

Ein erster Entwurf der BZO-Gesamtrevision wurde einer Begleitgruppe aus Vertretungen der 

politischen Parteien sowie Organisationen vorgestellt und mit ihr über den Inhalt der BZO-

Gesamtrevision diskutiert. Mit der Einberufung der Begleitgruppe wurde eine frühzeitige 

Einbindung und informelle Mitwirkung im Planungsverfahren ermöglicht und dadurch die 

Akzeptanz für das weitere Verfahren gestärkt. Es wurden im 2023 

fünf Begleitgruppensitzungen (BGS) mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen 

durchgeführt. Die Abende wurden jeweils mit einem Einführungsreferat begonnen. Anhand 

von Leitfragen fanden anschliessend Diskussionen in Kleingruppen statt. Deren Ergebnisse 

wurden später vorgestellt und im Plenum diskutiert. Für die Nachvollziehbarkeit wurde die 

Dokumentation der Begleitgruppensitzungen in Form von Fotoprotokollen vorgenommen. 

Aufgrund der Diskussionen und Rückmeldungen seitens der Begleitgruppe wurden die 

Revisionsunterlagen schliesslich überarbeitet. 

Folgende Parteien und Organisationen waren in der Begleitgruppe vertreten: 

– Mitglieder Baukommission 

– Alternative Liste Dietikon 

– Die Mitte Dietikon 

– EVP Dietikon 

– FDP Dietikon 

– GLP Dietikon 

– Grüne Dietikon 

– SP Dietikon 

– SVP Dietikon 

– Stadtverein Dietikon  

– KMU + Gewerbe Dietikon 

– Industrie- und Handelsverein Dietikon 

– IG Silbern 

– Dietikerin.net 

– Natur- und Vogelschutzverein Dietikon 

– Hauseigentümerverband 

– Vertreter Wohnbaugenossenschaften 

 

1. Begleitgruppensitzung vom 4. April 2023 

An der ersten Sitzung der Begleitgruppe wurde eine Übersicht zur übergeordneten Richtplanung und 

deren Auswirkungen auf die BZO vorgestellt. Zusätzlich wurde der Umgang mit den neuen 

Bezeichnungen und Definitionen aus den IVHB präsentiert. Als interaktiver Teil wurde zudem bei den 

Teilnehmenden abgefragt, welche Themen der BZO speziell von Interesse sind. Die Themen wurden in 

den weiteren Sitzungen behandelt. 
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2. Begleitgruppensitzung vom 3. Mai 2023 

Die zweite Begleitgruppensitzung zeigte die Änderungen auf, welche die Kernzone und den 

Kernzonenplan betreffen. Zusätzlich wurden die neuen Regelungen zu den 

Quartiererhaltungszonen vorgestellt. Die Stossrichtung der Revisionsvorlage bezüglich Kern- 

und Quartiererhaltungszonen wurde von den Teilnehmenden unterstützt. Die 

Regelungsdichte wurde seitens Begleitgruppe als angemessen empfunden und die 

qualitativen Vorgaben sowie die Flexibilität wurden begrüsst. Aufgrund der Rückmeldungen 

der Teilnehmenden wurde die Abgrenzung der Kernzone nochmals kritisch überprüft und 

angepasst. Auch dem Wunsch nach Prüfung bzgl. Aufnahme weiterer Quartiere in die 

Quartiererhaltungszone wurde nachgekommen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass keine 

weiteren Quartiere dem Grundsatz einer Quartiererhaltungszone entsprechen bzw. eine 

Aufnahme sich rechtfertigen würde. 

 

Fotoprotokoll: 
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3. Begleitgruppensitzung vom 8. Juni 2023 

Die dritte Sitzung diente dazu, die Innenentwicklungsstandorte aufzuzeigen. Ebenso wurde 

dargelegt, wie die kommunale Richtplanung und die Leitbilder zu spezifischen Stadträumen 

(z.B. Stadtboulevard), in der BZO umgesetzt werden. Die Konzentration der geforderten 

Dichte auf bestimmte Gebiete (Zentrum, Stadtboulevard, etc.) anstatt einer grossflächigen 

Verdichtung im Stadtgebiet (Giesskannenprinzip) wurde von der Begleitgruppe unterstützt. 

Ebenso wurde die Einführung der Sonderbauvorschriften zur Umsetzung des 

Stadtboulevards, insbesondere deren Freiwilligkeit, von den Teilnehmenden begrüsst. Dem 

Wunsch der Begleitgruppe nach einer Unterbrechung der Zentrumszone Z4 im Bereich des 

Schäflibachs wurde zudem nachgekommen. Weiter empfanden die Teilnehmenden die 

Einführung der Gestaltungsplanpflichten als nachvollziehbar. Die Abgrenzung der 

Gestaltungsplanpflichtgebiete im Zentrum wurde auf Wunsch der Begleitgruppe nochmals 

überprüft. Jedoch konnte aufgrund des fehlenden öffentlichen Interesses keine 

Gestaltungsplanpflicht westlich der Merkurstrasse, wie von den Teilnehmenden 

vorgeschlagen, eingeführt werden. 
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Fotoprotokoll: 
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4. Begleitgruppensitzung vom 5. Juli 2023 

Die vierte Sitzung beinhaltete weitere Themen, die neu in die BZO eingeflossen sind oder 

starke Anpassungen erfahren haben. Dies betrifft vor allem Bestimmungen zum Freiraum und 

zur Ökologie sowie die Industriezone, insbesondere das SLS-Gebiet. Aufgrund der zurzeit der 

Durchführung der Begleitgruppensitzung noch nicht vorhandenen Gesetzgebung wurde das 

Thema Freiraum und Ökologie im BZO-Entwurf nur minimal und soweit möglich geregelt. 

Dies wurde seitens Begleitgruppe kritisiert und entsprechend gefordert, dass griffige 

Vorschriften zu Freiraum und Ökologie bereits definiert werden, welche dann bei neuer 

übergeordneter Gesetzgebung (PBG-Revision «Klima») in die BZO-Gesamtrevision oder 

ansonsten später mit einer Teilrevision einfliessen soll. Da der Kantonsrat mittlerweile die 

PBG-Revision «Klima» verabschiedet hat, wurden Vorschriften zum Thema Freiraum, 

Ökologie und Stadtklima in die neue BZO integriert. Dabei wurden auch die Forderungen 

seitens Begleitgruppe bzgl. Vorgaben zu Vogelschutz, Baumschutz oder 

Neophytenbekämpfung überprüft und teilweise eingeführt. Die Einführung der 

Grünflächenziffer wurde von den Teilnehmenden unterstützt, auch in ihrem Ausmass. Die 

Grünflächenziffer wurde im Nachgang zu den Begleitgruppensitzungen aufgrund 

Machbarkeitsprüfungen jedoch reduziert und zonenspezifisch festgelegt. Weiter wurde die 

Möglichkeit von Ersatzmassnahmen als Alternative zur Grünflächenziffer von den 

Teilnehmenden als richtig und wichtig tangiert. Gleiches galt für den Grundsatz von offenen, 

flexible Formulierungen mit Ergänzung durch Richtlinien. Nebst dem Thema Freiraum wurde 

das Industriegebiet Silbern thematisiert. Die Überführung des Gestaltungsplans SLS in die 

Grundordnung wurde von der Begleitgruppe als zielführend erachtet. Die Regelungen mit 

den unterschiedlichen Nutzungsziffern (BMZ, AZ, VFZ) wurde als überinstrumentiert 

empfunden. Entsprechend wurde unter Berücksichtigung der verkehrlichen Aspekte (keine 

Verschlechterung) eine Vereinfachung der Regelung geprüft, welche schliesslich in die 

Gesamtrevision eingeflossen ist. Die neue BZO kann als gute Grundlage dienen, auf der eine 

künftige SLS-Masterplanung aufbauen kann. 
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Fotoprotokoll: 
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5. Begleitgruppensitzung vom 12. September 2023 

In der 5. Sitzung wurden Fragen aus den vorangegangenen Sitzungen beantwortet und die 

aufgrund der Inputs der Begleitgruppe angedachten Änderungen vorgestellt. 

 

6. Begleitgruppensitzung vom 2. September 2025 

Im Jahr 2025 wurde eine weitere Sitzung durchgeführt. An dieser wurden die Mitglieder über 

die eingegangenen kantonalen Anträge sowie Einwendungen aus der öffentlichen Auflage 

informiert und dargelegt, ob und wie diese Einwendungen berücksichtigt werden. Dabei 

wurden auch Fragen beantwortet, vor allem zu den Zielen der Quartierhaltungszonen, zur 

Grünflächenziffer und zu den Nutzungsmöglichkeiten in den Industrie- und Gewerbezonen. 


